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Aktuelle 
Mitteilungen 
 
 
Gesetzgebung 
 

Bundesrat kritisiert Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur automatisierten Kenn-
zeichenerfassung 
 
Der Bundesrat lehnt den von der Bundes-
regierung vorgelegten Entwurf eines 
Neunten Gesetzes zur Änderung des Stra-
ßenverkehrsgesetzes wegen datenschutz-
rechtlicher Bedenken ab. 
 
Gegen den Entwurf eines Neunten Geset-
zes zur Änderung des Straßenverkehrsge-
setzes (BT-Drs. 19/6334), der am 17.1. 
2019 in erster Lesung durch den Bundes-
tag beraten werden soll, bestünden „er-
hebliche datenschutzrechtliche Bedenken“, 
heißt es in der Stellungnahme des Bundes-
rates (BT-Drs. 19/6926). Die Bundesregie-
rung plane mit dem Gesetz Maßnahmen 
zur Überwachung angeordneter Fahrver-
bote wegen Überschreitung der Grenz-
werte bei Stickstoffdioxid-Emissionen. 
Dazu sei vorgesehen, dass Verkehrsüber-
wachungsbehörden auf die Daten des 
Zentralen Fahrzeugregisters zugreifen 
könnten, um fahrzeugindividuell anhand 
der dort gespeicherten technischen Daten 
über das Fahrzeug die Einhaltung der 
Verkehrsbeschränkungen und Verkehrs-
verbote überprüfen zu können. Die zu-
ständigen Landesbehörden sollen spezielle 
Daten für Kontrollen „auch automatisiert, 
erheben, speichern und verwenden“ dür-
fen, heißt es in dem Gesetzentwurf. 
 
Die Länderkammer verweist in ihrer Stel-
lungnahme auf ein Urteil des BVerfG, 
wonach die automatisierte Kennzeichener-
fassung in den Schutzbereich des Grund-
rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung eingreife, „wenn die erfassten Daten 
nicht unverzüglich wieder gelöscht wer-
den“. Der vorliegende Gesetzentwurf er-
mögliche ohne vorherige Festlegung und 
Beschränkung auf besonders gefährdete 
Bereiche die weiträumige Aufstellung und 
Nutzung von automatisierten Kennzei-
chenlesegeräten. Vorgesehen sei nicht nur 
ein Abgleich des Halters und der Fahr-
zeugdaten, sondern auch die Anfertigung 
eines Bildes des Fahrers. 

Die Regelung erfasse unterschieds- und 
anlasslos alle Fahrer und Fahrzeuge, die 
sich – rechtmäßig oder rechtswidrig –  
innerhalb von für bestimmte dieselbetrie-
bene Fahrzeuge beschränkten Strecken 
oder Zonen bewegen, schreibt der Bun-
desrat. Dabei sei nicht hinreichend sicher-
gestellt, dass die automatisch erfassten 
Halter- und Fahrerdaten unverzüglich 
ausgewertet werden und dass sie in Fällen, 
in denen eine für bestimmte Dieselfahr-
zeuge beschränkte Strecke oder Zone 
rechtmäßig befahren wird, unverzüglich, 
spurenlos und ohne die Möglichkeit, einen 
Personenbezug herzustellen, gelöscht wer-
den. Darüber hinaus stoße bei den Län-
dern die vorgesehene absolute Löschungs-
frist von sechs Monaten mit Blick auf den 
rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit auf Bedenken. 
 
Aus Sicht der Bundesregierung wahre der 
Gesetzentwurf in der vorgelegten Fassung 
durchaus das geltende Datenschutzrecht. 
Um den geäußerten Bedenken jedoch ent-
gegenzukommen und die Rechtsklarheit 
zu steigern, sei es empfehlenswert, die im 
Gesetzentwurf bereits angelegten daten-
schützenden Regelungen „deutlicher her-
auszuarbeiten und an einigen Stellen zu 
schärfen“, heißt es in der Gegenäußerung. 
 
Die vorgeschlagene Präzisierung der „stich-
probenartigen“ Kontrollen mache deut-
lich, „dass die entworfene Regelung keine 
flächendeckende Überwachung von Ver-
kehrsverbotszonen ermöglicht“, schreibt 
die Regierung. Die absolute Löschfrist der 
erhobenen Daten soll laut der Vorlage auf 
zwei Wochen verkürzt werden, „selbst 
wenn die Verfolgung eines Verstoßes da-
durch gehindert werden würde“. Dies sei 
in Abwägung mit dem Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung sachgerecht, ur-
teilt die Bundesregierung. 
 

Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 47 
v. 15.1.2019 

 
 
 

Rechtsprechung 
 

Klagewelle beim LG Osnabrück wegen 
„Abgasaffäre“ 
 
Allein im Dezember 2018 sind 658 neue 
Klagen beim LG Osnabrück eingegangen, 
womit die Klagewelle im Zusammenhang 

mit der sogenannten „Abgasaffäre“ neue 
Höchststände erreicht. 
 
Hatte sich die Zahl der VW-Verfahren 
beim LG Osnabrück von Januar bis  
November 2018 gegenüber dem Jahres-
eingang 2017, der bei 200 Verfahren lag, 
auf knapp 360 Zivilverfahren nahezu ver-
doppelt, erreichte die Zahl der Klagen ge-
gen Fahrzeughersteller wegen vermeint-
licher Manipulationen an Dieselmotoren 
im Dezember 2018 neue Höchststände: 
Allein im Dezember seien noch einmal 
658 neue Klagen hinzugekommen. Damit 
erreiche die Gesamtzahl der neu eigegan-
gen erstinstanzlichen „Diesel-Verfahren“ 
2018 den vierstelligen Bereich. Damit be-
träfen ¼ der 2018 beim Landgericht ein-
gegangenen Zivilverfahren die Dieselprob-
lematik. Insgesamt seien rechnerisch sechs 
Richter und noch einmal die gleiche An-
zahl von nichtrichterlichen Mitarbeitern 
ausschließlich mit der Bewältigung der 
Dieselproblematik beschäftigt. Lege man 
die für den Landeshaushalt üblichen Per-
sonalkostensätze zugrunde, ergebe sich 
hieraus ein Aufwand von Personal- und 
Arbeitsplatzkosten von mehr als 1,1 Mio. 
Euro. 
 
Grund für die Klagehäufung im Dezember 
könnten Presseberichte sein, es drohe zum 
Jahresende 2018 eine Verjährung von  
Ansprüchen gegen die Gesellschaften des 
Volkswagenkonzerns. Ob dies tatsächlich 
der Fall sei, werde im Einzelfall die weitere 
Entscheidungspraxis der Gerichte zeigen 
müssen. Denn auch in den ersten Tagen 
des Januar 2019 seien bereits weitere Die-
sel-Verfahren eingegangen. 
 
Nennenswerte Auswirkungen der Muster-
feststellungsklage gegen die Volkswagen 
AG in Bezug auf Dieselmotoren des Typs 
EA 189, die seit November 2018 vor dem 
OLG Braunschweig anhängig sei, seien 
beim LG Osnabrück bisher nicht fest-
zustellen. „Natürlich wissen wir nicht, ob 
ohne die Musterfeststellungsklage noch 
mehr Verfahren eingegangen wären.“, so 
Landgerichtssprecher Dr. Christoph Sliwka. 
„Wir erhalten aber jedenfalls nur ganz ver-
einzelt eine Mitteilung von Klägern, die 
vor November 2018 hier Klage erhoben 
haben und sich dann zusätzlich der Muster-
feststellungsklage angeschlossen haben.“ 
 

Quelle: Pressemitteilung des LG 
Osnabrück Nr. 4/19 v. 15.1.2019 
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